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Das Videoidentifizierungsverfahren: Die rechtssichere
und bedarfsgerechte Alternative zur Vor-Ort-Pr�fung?

Das Videoidentifizierungsverfahren stellt eine praktikable Methode dar, eine nach dem Geldw�schegesetz erforder-
liche Identifizierung nicht anwesender nat�rlicher Personen durchf�hren zu k�nnen. Im Finanzsektor wird dieses
Verfahren seit einigen Jahren praktiziert. Auch im Nichtfinanzsektor nimmt die Nachfrage nach einer praktikablen
Fernidentifizierungsm�glichkeit sp�rbar zu. Umso erstaunlicher ist es, dass der Gesetzgeber f�r diesen Sektor bis-
lang keine Regelung zur Videoidentifizierung geschaffen hat. Manche Aufsichtsbeh�rden halten das Verfahren da-
her f�r unzul�ssig. Der Beitrag beleuchtet die Problemlage n�her und pl�diert f�r eine praxisgerechte L�sung.

Einf�hrung
Die Financial Intelligence Unit (FIU) fasst unter dem Begriff
des Nichtfinanzsektors die nach dem Geldw�schegesetz Ver-
pflichteten zusammen, die nicht der Geldw�scheaufsicht der
BaFin unterfallen. Hierzu z�hlen die nach § 2 Abs. 1 Nr. 6
(Finanzunternehmen), 8 (Versicherungsvermittler), 10
(Rechtsanw�lte, Patentanw�lte, Notare), 11 (Rechtsbei-
st�nde, Inkassodienstleister), 12 (Wirtschaftspr�fer, Steuer-
berater), 13 (Dienstleister f�r Gesellschaften und Treuhand-
verm�gen, Treuh�nder), 14 (Immobilienmakler), 15 (Ver-
anstalter und Vermittler von Gl�cksspielen) und 16
(G�terh�ndler und Kunstvermittler) GwG Verpflichteten.

Ebenso wie im Finanzsektor werden auch im Nichtfinanz-
sektor zunehmend Vertr�ge unter (ausschließlicher) Nut-
zung von Fernkommunikationsmitteln (insbesondere �ber
das Internet) geschlossen. Zu denken ist hierbei z.B. an Fi-
nanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO, die
Anteile an Investmentverm�gen oder Verm�gensanlagen
�ber Online-Plattformen vertreiben oder an H�ndler, die
Gebrauchtwagen �ber Internet-Portale verkaufen.

Hieraus folgt, dass auch im Nichtfinanzsektor der Bedarf
nach einer praktikablen Fernidentifizierungsm�glichkeit
sp�rbar zunimmt.

Die Verpflichteten des Finanzsektors (v.a. Kreditinstitute,
Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsinstitute, E-Geld-
Institute, Kapitalverwaltungsgesellschaften) k�nnen das
praxistaugliche Videoidentifizierungsverfahren nutzen. Im
Nichtfinanzsektor ist die Rechtslage uneinheitlich. Manche
Aufsichtsbeh�rden halten dort das Videoidentifizierungs-
verfahren f�r unzul�ssig. Dies stellt die betroffenen Ver-
pflichteten vor große Herausforderungen.

Verfahren zur Fernidentifizierung und deren
Praxistauglichkeit
Mit Ausnahme des Videoidentifizierungsverfahrens gibt es
nach Ansicht der Autoren derzeit kein zul�ssiges Identifi-

zierungsverfahren, das den Bed�rfnissen gerade der Ver-
pflichteten des Nichtfinanzsektors, die Ferngesch�fte t�ti-
gen, gerecht wird.

Verfahren zur Identit�ts�berpr�fung
§ 13 Abs. 1 GwG regelt die Verfahren, die von den Ver-
pflichteten zur �berpr�fung von zum Zwecke der Identifi-
zierung erhobenen Angaben bei nat�rlichen Personen ver-
wendet werden k�nnen. Dabei bestimmt § 11 Abs. 4 Nr. 1
GwG die zum Zwecke der Identifizierung einer nat�rlichen
Person zu erhebenden Angaben, wohingegen § 12 Abs. 1
S. 1 Nr. 1 bis 5 GwG festlegt, anhand welcher Identifikati-
onsdokumente und -verfahren die �berpr�fung dieser An-
gaben vorgenommen werden darf.

§ 13 Abs. 1 Nr. 1 GwG erlaubt den Verpflichteten, die Iden-
tit�t bei nat�rlichen Personen durch eine angemessene Pr�-
fung des vor Ort vorgelegten Identifikationsdokuments zu
�berpr�fen.

§ 13 Abs. 1 Nr. 2 GwG l�sst die Identit�ts�berpr�fung einer
nat�rlichen Person dar�ber hinaus mittels eines sonstigen
Verfahrens zu, das hierf�r geeignet ist und ein Sicherheits-
niveau aufweist, das der Vor-Ort-Pr�fung eines Identifika-
tionsdokuments gleichwertig ist. Nach Ansicht des Gesetz-
gebers erm�glicht § 13 Abs. 1 Nr. 2 GwG die Identit�ts-
�berpr�fung anhand der in § 12 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 3 und 4
GwG genannten Dokumente und Verfahren (BT-Drs. 18/
11555, S. 119).

Eingeschr�nkte Praxistauglichkeit der zul�ssigen
Fernidentifizierungsverfahren
Die gem�ß § 13 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 12 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 3
und 4 GwG zul�ssigen Fernidentifizierungsverfahren sind
nach Ansicht der Autoren f�r die praktische Verwendung
nur eingeschr�nkt tauglich.

Wesentliche Faktoren f�r die Praxistauglichkeit eines
Fernidentifizierungsverfahrens sind vor allem: geringe
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Kosten, eine (idealerweise) rund um die Uhr bestehende
M�glichkeit zur Durchf�hrung einer Identit�ts�berpr�-
fung, ein weit gefasster Nutzerkreis sowie die Medien-
bruchfreiheit. Dabei liegt ein Medienbruch vor, wenn bei
der �bertragung von Informationen innerhalb eines In-
formationsbeschaffungsprozesses ein Wechsel des Me-
diums erfolgt.

Der Personalausweis mit eID Funktion, § 12 Abs. 1 S. 1
Nr. 2 GwG, scheidet derzeit als praktikable Identifizie-
rungsm�glichkeit aus, weil er kaum Nutzer hat.

Nur eingeschr�nkt nutzbar ist das am Markt angebotene
sog. Bank-Ident-Verfahren. Dieses Verfahren soll nach
§ 13 Abs. 1 Nr. 2 GwG i.V.m. § 12 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GwG
eine Identit�ts�berpr�fung anhand einer qualifizierten
elektronischen Signatur erm�glichen. Nach § 12 Abs. 1
S. 2 GwG hat der Verpflichtete die qualifizierte elektroni-
sche Signatur nach Art. 32 Abs. 1 eIDAS-VO zu validie-
ren. Nach § 12 Abs. 1 S. 3 GwG hat der Verpflichtete
auch sicherzustellen, dass eine Transaktion unmittelbar
von einem Konto erfolgt, das auf den Namen des Ver-
tragspartners lautet (Referenz�berweisung). Diese hohen
Anforderungen sind wohl einer der Gr�nde daf�r, dass
das Bank-Ident-Verfahren von den Verpflichteten bislang
wenig angewendet wird.

Das sog. Postident-Verfahren erf�llt den Wunsch der Praxis
nach einer medienbruchfreien Identifizierungsl�sung
nicht.

Das Videoidentifizierungsverfahren wird den oben genann-
ten Faktoren f�r die Praxistauglichkeit am ehesten gerecht
und stellt daher nach Ansicht der Autoren die derzeit prak-
tikabelste Fernidentifizierungsm�glichkeit dar.

Rechtliche Einordnung des Videoidentifizie-
rungsverfahrens
Das Videoidentifizierungsverfahren ist in dem Rund-
schreiben (3/2017 [GW]) der BaFin geregelt. Mit der
Regelung verfolgt die BaFin den Zweck, einerseits dem
„Wunsch der Verbraucher nach einem medienbruch-
freien Identifizierungsverfahren“ und andererseits „dem
Wunsch der zust�ndigen Polizeibeh�rden (Polizei,
Landeskriminal�mter) nach einer hinreichend sicheren
�berpr�fung der Identit�t nat�rlicher Personen nach
dem GwG“ nachzukommen (Jahresbericht der BaFin
2017, S. 51).

Fehlende gesetzliche Regelung
Bislang existiert f�r das Videoidentifizierungsverfahren
keine (ausdr�ckliche) gesetzliche Regelung.

§ 13 Abs. 2 S. 1 Nr.1 GwG erm�chtigt das Bundesminis-
terium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes-

ministerium des Innern und f�r Heimat, eine Rechtsver-
ordnung zu erlassen. Mit dieser k�nnten die in § 13
Abs. 1 GwG genannten Identifizierungsverfahren konkre-
tisiert oder mit weiteren Anforderungen verbunden wer-
den. Zudem erm�glicht die Verordnungserm�chtigung
Verfahren i.S.d. § 13 Abs. 1 Nr. 2 GwG zu bestimmen,
also sonstige Verfahren, die zur geldw�scherechtlichen
Identit�tspr�fung geeignet sind und vom Sicherheitsni-
veau der Vor-Ort-Pr�fung eines Identifikationsdoku-
ments gleichwertig sind. Auch k�nnten Verfahren be-
stimmt werden, bei denen durch eine Erprobung die Eig-
nung und das gleichwertige Sicherheitsniveau noch
ermittelt werden. F�r letztere Verfahren k�nnen die nach
§ 50 GwG zust�ndigen Aufsichtsbeh�rden dazu erm�ch-
tigt werden, die Nutzung dieser Verfahren befristet, unter
Vorbehalt eines Widerrufs und unter Auflagen zuzulassen,
§ 13 Abs. 2 S. 2 GwG.

Eine Rechtsverordnung nach § 13 Abs. 2 GwG, die die Zu-
l�ssigkeit des Videoidentifizierungsverfahrens ausdr�cklich
regelt, hat das Bundesministerium der Finanzen bislang
nicht erlassen. Ebenso hat das Bundesministerium der Fi-
nanzen die Aufsichtsbeh�rden nicht gem�ß § 13 Abs. 2
S. 2 GwG erm�chtigt, das Videoidentifizierungsverfahren
zuzulassen.

Die BaFin, die das Videoidentifizierungsverfahren auf Ba-
sis ihres Rundschreibens f�r die ihrer Aufsicht unterste-
henden Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 9
GwG (der sog. Finanzsektor) zul�sst, kann sich allerdings
auf den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Umset-
zung der 4. EU-GwRL (BT-Drs. 18/11555) st�tzen. Dort
(S. 119) hat die Bundesregierung ausgef�hrt, dass auch
die Identit�ts�berpr�fung durch das Videoidentifizie-
rungsverfahren, soweit sie vor Inkrafttreten des vorge-
nannten Gesetzes durch das Rundschreiben der BaFin auf
Basis der bisherigen Rechtslage f�r zul�ssig erachtet wird,
als geeignetes Verfahren i.S.d. § 13 Abs. 1 Nr. 2 GwG an-
zusehen ist. Der Finanzausschuss des Bundestages hat im
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens die Zul�ssigkeit des
Videoidentifizierungsverfahrens nicht angezweifelt, jedoch
darauf hingewiesen, dass bei Aus�bung der in § 13 Abs. 2
GwG geregelten Verordnungserm�chtigung zur Regelung
weiterer Identifizierungsverfahren aus gesetzessystemati-
schen Gr�nden auch das Videoidentifizierungsverfahren
als ein f�r die geldw�scherechtliche Identifizierung ge-
eignetes Verfahren mitgeregelt werden muss (BT-Drs.
19/30443, S. 66).

Die BaFin hat das Videoidentifizierungsverfahren k�rzlich
unter Beteiligung des Bundesministeriums f�r Finanzen,
des Bundesministeriums des Innern und f�r Heimat und
des Bundesamtes f�r Sicherheit in der Informationstech-
nik evaluiert. Dabei wurde �berpr�ft, ob die geldw�sche-
rechtlichen Anforderungen an die Durchf�hrung des Ver-
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fahrens noch als ausreichend anzusehen sind oder ob An-
passungen erforderlich sind. Trotz von einigen Stellen ge-
�ußerter Sicherheitsbedenken wurde die Evaluierung mit
dem Ergebnis abgeschlossen, dass das Videoidentifizie-
rungsverfahren als Br�ckentechnologie im Rahmen des
Rundschreibens weiter fortgef�hrt werden soll (Evaluie-
rung, 9. Mai 2022).

Aufsichtsrechtliche Praxis in Bezug auf das
Videoidentifizierungsverfahren
In der Aufsichtspraxis wird die Zul�ssigkeit des Videoiden-
tifizierungsverfahrens von den f�r die Geldw�scheaufsicht
zust�ndigen Beh�rden unterschiedlich beurteilt.

Im Finanzsektor
Im Finanzsektor erachtet die f�r die Verpflichtetenaufsicht
zust�ndige BaFin – wie oben dargestellt – die Nutzung des
Videoidentifizierungsverfahrens f�r zul�ssig, wenn die in
ihrem Rundschreiben aufgestellten Anforderungen durch
den jeweiligen Verpflichteten erf�llt werden.

Im Nichtfinanzsektor
Im Nichtfinanzsektor beurteilen die jeweiligen Aufsichtsbe-
h�rden die Zul�ssigkeit des Videoidentifizierungsverfah-
rens unterschiedlich. Welche Aufsichtsbeh�rde das Video-
identifizierungsverfahren f�r zul�ssig erachtet, k�nnen die
Verpflichteten den jeweiligen Auslegungs- und Anwen-
dungshinweisen (AuA) entnehmen, die jede Aufsichtsbe-
h�rde den ihrer Aufsicht unterworfenen Verpflichteten
nach § 51 Abs. 8 GwG regelm�ßig in aktualisierter Form
zur Verf�gung stellen muss.

Rechtsanwaltskammern
Zust�ndig f�r die Geldw�scheaufsicht der Rechtsanw�lte ist
nach § 50 Nr. 3 GwG die jeweils �rtlich zust�ndige Rechts-
anwaltskammer.

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat – als Dachorganisa-
tion der Rechtsanwaltskammern – in ihren aktuellen AuA
(AuA BRAK, S. 23) auf das Rundschreiben der BaFin ver-
wiesen und die M�glichkeit der Fernidentifizierung mittels
Videoschaltung als gleichwertiges Verfahren nach § 13
Abs. 1 Nr. 2 GwG anerkannt, wenn das jeweilige Sicher-
heitsniveau erreicht wird.

Da nach § 50 Nr. 3 GwG die jeweiligen �rtlichen Rechtsan-
waltskammern zust�ndig sind, k�nnen diese nach § 51
Abs. 8 S. 2 GwG die AuA der Bundesrechtsanwaltskammer
entweder genehmigen oder aber eigene – auch abweichende
– AuA ver�ffentlichen.

Wirtschaftspr�fer
F�r die Wirtschaftspr�fer und vereidigten Buchpr�fer ist
die Wirtschaftspr�ferkammer die zust�ndige Aufsichtsbe-
h�rde, § 50 Nr. 6 GwG.

Die Wirtschaftspr�ferkammer erlaubt ihren Mitgliedern in
ihren aktuellen AuA, die Fernidentifizierung mittels Vi-
deoidentifizierungsverfahren nach Maßgabe der Anforde-
rungen aus dem Rundschreiben der BaFin durchzuf�hren
(AuA WPK, S. 31).

Bundesnotarkammer
F�r Notare ist der jeweilige Pr�sident des Landgerichts, in
dessen Bezirk der Notar seinen Sitz hat, f�r die Geldw�sche-
aufsicht zust�ndig, § 50 Nr. 5 GwG.

Die Bundesnotarkammer f�hrt in ihren AuA (AuA BNotK,
S. 28) aus, dass auf Grundlage des k�nftigen § 16c BeurkG
die Feststellung der Identit�t der Beteiligten bei einer Beur-
kundung mittels Videokommunikation erm�glicht wird
und hierdurch die Anforderungen an die geldw�scherecht-
liche Identifizierung erf�llt werden.

Steuerberaterkammer
F�r Steuerberater ist die jeweils �rtlich zust�ndige Steuer-
beraterkammer die zust�ndige Aufsichtsbeh�rde, § 50
Nr. 7 GwG.

Die Bundessteuerberaterkammer hat keine gemeinsamen
AuA erlassen, so dass dies durch die jeweils �rtlich zust�n-
dige Steuerberaterkammer zu erfolgen hat. So hat z.B. die
Steuerberaterkammer Hessen in ihren AuA ausgef�hrt,
dass sie das Videoidentifizierungsverfahren nach Maßgabe
des Rundschreibens der BaFin f�r zul�ssig erachtet (AuA
StBK Hessen, S. 27).

Gl�cksspielsektor
F�r Veranstalter und Vermittler von Gl�cksspielen haben die
nach Landesrecht zust�ndigen Aufsichtsbeh�rden (§ 50
Nr. 8 GwG) gemeinsame AuA (AuA-L�nder Gl�cksspiel)
ver�ffentlicht und darin (S. 35) das Videoidentifizierungs-
verfahren als zul�ssiges Verfahren nach § 13 Abs. 1 Nr. 2
GwG anerkannt, wenn die im Rundscheiben der BaFin aufge-
stellten Anforderungen erf�llt werden.

Finanzunternehmen, Immobilienmakler,
G�terh�ndler
Die f�r die Finanzunternehmen (u.a. Finanzanlagenver-
mittler nach 34f Abs. 1 S. 1 GewO), Immobilienmakler,
G�terh�ndler und weiteren Verpflichteten aus dem Nichtfi-
nanzsektor nach dem jeweiligen Landesrecht zust�ndigen
Aufsichtsbeh�rden (§ 50 Nr. 9 GwG), haben in ihren ge-
meinsamen AuA die M�glichkeit der Fernidentifizierung
per Videoidentifizierungsverfahren abgelehnt (AuA-L�nder
Nichtfinanzsektor, S. 46). Begr�ndet wird dies damit, dass
diese Verfahrensart bislang ausschließlich im Finanzsektor
unter Einhaltung der von der BaFin aufgestellten Anforde-
rungen zul�ssig sei. F�r Verpflichtete, die unter ihrer Auf-
sicht stehen, stehe ein Videoidentifizierungsverfahren noch
nicht zur Verf�gung.
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Anforderungen an die Durchf�hrung einer
Videoidentifizierung
Das schon erw�hnte Rundschreiben der BaFin (3/2017
[GW]) bestimmt, unter welchen Voraussetzungen das Vi-
deoidentifizierungsverfahren durchgef�hrt werden kann.
Dabei ist der Inhalt dieses Rundschreibens nicht nur f�r den
Finanzsektor maßgeblich, sondern auch f�r den Nichtfi-
nanzsektor, da die Aufsichtsbeh�rden f�r den Nichtfinanz-
sektor, die das Videoidentifizierungsverfahren f�r zul�ssig
erachten, ebenfalls die Bestimmung dieses Rundschreibens
anwenden.

Das Rundschreiben stellt strenge Anforderungen an die
Durchf�hrung des Videoidentifizierungsverfahrens mit
dem Ziel, ein hohes Sicherheitsniveau zu gew�hrleisten.

Unter anderem muss das Videoidentifizierungsverfahren
durch geschulte und hierf�r ausgebildete Mitarbeiter des
Verpflichteten oder durch einen Dritten, auf den der Ver-
pflichtete seine Identifizierungspflicht gem�ß § 17 GwG
ausgelagert hat, durchgef�hrt werden.

In der Praxis herrscht Rechtsunsicherheit dar�ber, ob ein
Dritter, der von einem Verpflichteten auf Grundlage des
§ 17 GwG mit der Durchf�hrung des Videoidentifizie-
rungsverfahrens beauftragt wurde, einen weiteren Dritten
einschalten darf (Sub-Auslagerung).

Nach dem Rundschreiben (dort B. I.) ist im Rahmen der
Durchf�hrung des Videoidentifizierungsverfahrens eine
Sub-Auslagerung nicht zul�ssig.

In ihren aktuellen AuA (dort S. 69) h�lt die BaFin eine Sub-
Auslagerung der Durchf�hrung der geldw�scherechtlichen
Identifizierungspflichten unter den in Ziffer 8.3 der AuA ge-
nannten Voraussetzungen f�r zul�ssig. Es findet sich jedoch
dort der Hinweis, dass „die diesbez�glichen Regelungen im
Rundschreiben 3/2017 vom 10.04.2017 unber�hrt bleiben“.
Teile der Literatur verstehen diese Verweisung so, dass eine
Sub-Auslagerung bei der Durchf�hrung des Videoidentifi-
zierungsverfahrens generell unzul�ssig sei. Der Verweis auf
das Rundschreiben wird – unseres Erachtens zutreffend –
teilweise in der Literatur und der Praxis auch so ausgelegt,
dass eine Sub-Auslagerung auch im Rahmen des Video-
identifizierungsverfahrens zul�ssig ist, jedoch hierbei die zu-
s�tzlichen Anforderungen aus dem Rundschreiben (insbe-
sondere im Hinblick auf die Schulung und Ausbildung der
eingesetzten Mitarbeiter) zu beachten sind. H�tte die BaFin
das im Rundschreiben statuierte Verbot der Sub-Auslage-
rung bei der Durchf�hrung des Videoidentifizierungsver-
fahrens aufrechterhalten wollen, h�tte sie das ausdr�cklich
in ihren AuA formulieren k�nnen. Zudem besteht kein sach-
licher Grund, die Sub-Auslagerung f�r das Videoidentifizie-
rungsverfahren zu verbieten, f�r andere Methoden der
(Fern-)Identifizierung (z.B. Postident-Verfahren) jedoch

zuzulassen. Weiterhin w�rde ein Verbot der Sub-Auslage-
rung zu erheblichen praktischen Schwierigkeiten insbeson-
dere f�r die Verpflichteten des Nichtfinanzsektors f�hren.
Videoidentifizierungsanbieter akzeptieren Verpflichtete des
Nichtfinanzsektors h�ufig nicht als direkte Kunden, da sie
aufgrund des geringeren Volumens an durchzuf�hrenden
Identifizierungen f�r diese wirtschaftlich nicht attraktiv
sind. Daraus leitet sich f�r solche Verpflichtete die Notwen-
digkeit ab, sich �ber die Zwischenschaltung eines Unterneh-
mens, das selbst �ber einen direkten Vertrag mit einem Vi-
deoidentifizierungsanbieter verf�gt, an einen Videoidentifi-
zierungsanbieter anzuschließen.

Fazit
Von einigen Beh�rden, die f�r die Geldw�scheaufsicht �ber
Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor zust�ndig sind,
wird das praxistaugliche Videoidentifizierungsverfahren f�r
unzul�ssig erachtet. Das sorgt bei den betroffenen Ver-
pflichteten f�r erhebliche Unsicherheiten und f�hrt zu Nach-
teilen bei der effizienten Durchf�hrung der Identifizierung
ihrer Kunden, die in der Sache nicht gerechtfertigt sind. Wei-
terhin birgt die Nichtzulassung des Videoidentifzierungsver-
fahrens das Risiko von Umgehungspraktiken. Verpflichtete
aus dem Nichtfinanzsektor k�nnten in die Versuchung ge-
raten, sich – anstelle der Vor-Ort-Pr�fung des Ausweisdo-
kuments – von ihren Kunden Kopien ihrer Ausweisdoku-
mente �ber elektronische Kommunikationskan�le (z.B. per
E-Mail) zusenden zu lassen. Dies f�hrt nicht nur zu einer Er-
h�hung des Geldw�scherisikos sondern auch zu einer Erh�-
hung des Risikos des sog. Identit�tsdiebstahls, wenn nicht
berechtigte Dritte zu kriminellen Zwecken Zugriff auf die
�ber unsicherere Kommunikationskan�le �bersandten Aus-
weispapiere nehmen. Dieser unbefriedigende Zustand sollte
so schnell wie m�glich beseitigt werden. Insbesondere fol-
gende M�glichkeiten kommen hierzu in Betracht:

1) Das Bundesministerium f�r Finanzen erl�sst auf Basis von
§ 13 Abs. 2 GwG (endlich) eine Rechtsverordnung zur Be-
stimmung von Verfahren, die zur geldw�scherechtlichen
Identifizierung nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 GwG geeignet sind,
und regelt in einer solchen Verordnung das Videoidentifizie-
rungsverfahren mit. In einer solchen Verordnung k�nnte zu-
gleich die Rechtsgrundlage f�r weiterentwickelte Verfahren,
wie insbesondere das sog. Auto-Ident-Verfahren, geschaffen
werden. Das Auto-Ident-Verfahren unterscheidet sich vom
Videoidentifizierungsverfahren dahingehend, dass eine
Identit�ts�berpr�fung g�nzlich ohne Mitwirkung eines
Menschen durchgef�hrt wird. Dabei wird unter Einsatz von
k�nstlicher Intelligenz ein automatischer Abgleich zwischen
den Ausweisdokumenten der zu identifizierenden Person
mit dem dann aufzunehmenden Selfie-Video durchgef�hrt.

2) Zudem verbleibt die M�glichkeit, dass auch die Aufsichts-
beh�rden, die das Videoidentifizierungsverfahren bislang
f�r unzul�ssig erachten, ihre Auffassung �ndern und den Ver-
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pflichteten, f�r deren Aufsicht sie zust�ndig sind, die Nut-
zung des Videoidentifizierungsverfahrens erm�glichen. Eine
Zulassung des Videoidentifizierungsverfahrens f�r alle Ver-
pflichteten w�re sehr zu begr�ßen. Es besteht kein sachlicher
Grund, das Videoidentifizierungsverfahren f�r bestimmte
Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor nicht zuzulassen,
wohingegen es f�r den strenger regulierten Finanzsektor er-
laubt ist. Auch der BGH h�lt das Videoidentifizierungsver-
fahren auch ohne ausdr�ckliche gesetzliche Regelung f�r zu-
l�ssig und beschr�nkt die Anwendbarkeit dieses Verfahrens
nicht auf den Finanzsektor (BGH, Urteil v. 20.4.2021 – XI ZR
511/19 Rn. 25). Zudem w�re damit dem dringenden Bedarf
nach einem medienbruchfreien Fernidentifizierungsverfah-
ren auch f�r alle Verpflichtete des Nichtfinanzsektors (zu-
mindest vorl�ufig) Gen�ge getan.

Autoren: Peter Frey ist Rechtsanwalt und Gr�n-
dungspartner von Annerton mit Sitz in
M�nchen. Er ist neben dem Zahlungs-
dienste(aufsichts-)recht, dem Bank(auf-
sichts-)recht, dem Finanzdienstleis-
tungsrecht insbesondere auf das Geld-
w�scherecht und Outsourcing
spezialisiert.

Awet Yohannes, Wirtschaftsmediator
(MuCDR), ist Rechtsreferendar am Land-
gericht M�nchen I. Derzeit absolviert er
seine Anwaltsstation bei Annerton in
M�nchen.

Dr. Yakup Yilmazer

L�nderbericht: T�rkei

L�nderrisiken haben im Geldw�schegesetz eine herausragende Bedeutung. Jeder Verpflichtete muss im Rahmen
der Risikoanalyse sowie bei den Sorgfaltspflichten die Faktoren f�r ein potenziell geringeres oder h�heres Risiko
von Bezugsl�ndern ber�cksichtigen. Wir geben einen �berblick �ber L�nder sowie Empfehlungen an Verpflichtete
des Geldw�schegesetzes, wie diese sich bei dem Kontakt mit einem Land verhalten k�nnen.

Allgemeine Informationen �ber die T�rkei
Geographie und Bev�lkerung
Die T�rkei (amtlich: Republik T�rkei) hat eine bedeutende
geostrategische Lage an der Schnittstelle zwischen Europa
und Asien. Sie ist von drei Seiten von Meeren umgeben.
Mittelmeer im S�den, die �g�is im Westen, das Schwarze
Meer im Norden und der Marmarameer im Nordwesten.
Sie hat Landgrenzen zu acht Nachbarl�ndern. Im Nordwes-
ten an Bulgarien, im Westen an Griechenland, im Osten an
Armenien, Aserbaidschan und den Iran, im Nordosten an
Georgien, im S�den an Syrien und im S�dosten an den Irak
grenzt. Das Land hat laut t�rkischem Statistikamt eine Fl�-
che von 783.562 km2 und die Einwohnerzahl (Stand: 2020)
betr�gt mehr als 83 Millionen.

Sprachen
Die Amtssprache in der T�rkei ist T�rkisch. Nach einer
von der KONDA Forschung und Beratung im Jahr 2007
durchgef�hrten Umfrage werden folgende Sprachen von
verschiedenen Bev�lkerungsgruppen als Muttersprache ge-
sprochen: T�rkisch: 84,54%, Albanisch 18,15%, Kurdisch:
11,97%, Arabisch: 1,38%, Zazaki: 1,01%, Turksprachen:
0,28%, Balkansprachen: 0,23%, Laz: 0,12%, Tscherkessen:
0,11%, Armenisch: 0,07%, Kaukasisch: 0,07%, Griechisch:
0,06%, Westeurop�ische Sprachen: 0,03% (Englisch 17%,

Deutsch 4%, Franz�sisch 3%), Hebr�isch: 0,01%, Kop-
tisch: 0,01%, Andere: 0,02%.

Politik
Die T�rkei ist eine demokratische, s�kulare und zentral re-
gierte Republik. Bis 2018 wurde eine parlamentarische re-
pr�sentative Demokratie praktiziert. In diesem System
wurde die aufwendige B�rokratie kritisiert, was dazu f�hre,
dass die �ffentliche Verwaltung eine unflexible Komplexit�t
und eine starre Struktur einnimmt. Um eine Flexibilit�t in
der �ffentlichen Verwaltung zu erreichen, wurde ein Pr�si-
dialsystem (auch bezeichnet als Pr�sidiales Regierungs-
system t�rkischer Art – Cumhurbaşkanlıǧı H�k
met
Sistemi) eingef�hrt. Mit dem �bergang zu diesem System
wurden einige Befugnisse der T�rkischen Großen National-
versammlung auf den Pr�sidenten �bertragen. Er kann z.B.
Dekrete erlassen, sein eigenes Kabinett ernennen, seine/n
Stellvertreter bestimmen, den Haushalt vorbereiten und
das Parlaments aufl�sen, indem er Neuwahlen aufruft. Fer-
ner kann der Pr�sident in der Verwaltung und an den Ge-
richten politische Ernennungen durchf�hren. Die Minister
stehen weiterhin ihren jeweiligen Ministerien vor, haben je-
doch nach der �nderung des Systems nur noch die Funk-
tion von politischen Spitzenbeamten. Der Pr�sident musste
zuvor neutral und parteilos sein. Nach der Reform ist es
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